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wird durchberaten. In allen wesentlichen Punkten ist die Einigung mit
dem Verleger hergestellt.

9. In unserm forstlichen Pressedienst (Bedienung der Tagesprcssc)
drängt sich ein etwas systematischeres, organisiertes Vorgehen auf. Diese

Fragen sind in einer von der forstwirtschaftlichen Zentralstelle in Aus-
ficht genommenen Konferenz zu beraten, wobei auch das Ständige Komitee
vertreten sein wird.

19. Die im Kanton Bern unternommene Aktion für vermehrten Ab-
satz der Balsigerschen Plenterwaldschrist unter den waldbesitzcnden Gc-
meindcn hat bereits zu schönem Erfolge geführt (zirka 399 Bestellungen),
ist aber noch nicht abgeschlossen. Gleichartige Werbeaktionen wären auch in
andern Kantonen wünschbar, da immer noch ein großer Vorrat besteht.

JorsttitHe WcrchricHten.

Bund.
Eidgenössische technische Hochschule. E h r u n g f ü r Prof. I > r

C. Keller. Am L4. Januar feierte Prof. llr. E. Keller in voller körpcr-
licher und geistiger Rüstigkeit seinen achtzigsten Geburtstag. Die Studieren-
den hatten zu diesem Anlaß das Auditorium festlich gschmückt und be-

grüßten den Jubilar mit solchem Beifall, daß der Gefeierte sich durch ein

energisches « silsntium strietissimnm » Gehör verschaffen mußte. Zu Be-
ginn der Borlesung, der auch zahlreiche Professoren beiwohnten, über-
brachte Prof. Dr. Düggeli die Grüße des Hauses, an dem Prof. Keller
seit dem Jahre 1875 gewirkt hat.

Am Abend fanden sich etwa 39, dem Jubilar näher stehende Kollegen
und Freunde zu einem Nachtessen im „Weißen Wind" ein, woselbst die

Gelegenheit zur Würdigung der Verdienste des Gefeierten auf dem Ge-
biete der allgemeinen und speziellen Zoologie reichlich benützt wurde.

Mit den Forstleuten der Schweiz, die mit ganz wenigen Ausnah-
men, seine Schüler waren, ist Prof. Keller namentlich auch als Exkursions-
leitcr in nähere Berührung gekommen. Die Forstwissenschaft hat er durch

zahlreiche Abhandlungen, besonders aus dem Gebiet der Forstcntomologie,
bereichert, die teils in dieser Zeitschrift, teils in den „Mitteilungen" der

Versuchsanstalt erschienen sind.

Mit Ende des Wintersemesters tritt der beliebte und hochverehrte
Professor in den Ruhestand.

Als Nachfolger für Herrn Prof. Vr. C. Keller auf den Lehrstuhl für
allgemeine Zoologie mit Uebungen hat der Bundesrat gewählt Herrn
Dr. M. Küp s er, bisher Titularprofessor und Dozent für Anatomie und

Physiologie an der Technischen Hochschule.

Der Gewählte ist als Wissenschafter bereits bestens bekannt geworden,
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namentlich auch durch Untersuchungen, die er zum Teil als Wissenschaft-

licher Mitarbeiter unseres Landsmannes, Pros. Dr. Theiler, am

Forschungs- und Lehrinstitut für Veterinärmedizin und Biologie in Süd-
afrika durchführte.

Herr Prof. Dr. KüP f er übernimmt die Vorlesung über allgemeine
Zoologie, während diejenige über Forstzoologie in eine solche über Forst-
entomologie umgewandelt und dem bekannten Spezinlisten auf diesem

Gebiete, Prof. Dr. S ch n e i d e r - O r e l l i, Vorstand des entomologi-
scheu Institutes der Eidgenössischen technischen Hochschule, übertragen wird.

Damit ist der Unterricht in Zoologie für Forstwirte in einer allseitig
befriedigenden Weise neu geordnet worden.

Kantone.
Bern. K r e i s f ö r st e r w a h l. Zum Nachfolger des verstorbenen

Herrn Thom hat der Rcgierungsrat Herrn Jakob S p illm a nn, von
Orvin, zum Oberförster des XVII. Forstkreises Laufen gewählt.

Tessin. Der Große Rat beschäftigte sich kürzlich mit der zahmen Ka-
stanie, die für den Kanton in mehrfacher Hinsicht eine große Bedeutung
besitzt. Der frühere eidgenössische Forstinspektor F. Merz hat festgestellt,

daß die Schweiz etwa 730V Kn Kastanienwald befitzt, wovon 7VVV Im auf
den Kanton Tessin, der Rest auf die angrenzenden Teile des Misox enr-
fallen. Die Fähigkeit der Kastanie selbst, aus magern Schutthalden zum
stattlichen Baum heranzuwachsen und damit zur Festigung der Hänge
und zur Verzögerung des Wasserabflusses beizutragen, ihr Wert als

Schmuck der Landschaft und als Frnchtbaum rechtfertigen es vollauf, daß
die Behörden sich anschicken, ihr vermehrten Schutz angedeihen zu lassen.

Der Kantonsrat hat, in Anwendung des Bundesgesetzes vom I I. Oktober 1902

über die Forstpolizci verordnet, daß die Kastnnicnwälder auf dem Grundeigcn-
tum öffentlicher Körperschaften und die Kastanienwälder und -Haine, die einen

Schutz gegen Bodenabrutschungen und Hochwasserbildung auszuüben ver-
mögen, als Schutzwald zu betrachten sind. Ferner hat er dem Staatsrat
die Befugnis eingeräumt, diejenigen Kastaniengruppen unter gesetzlichen

Schutz zu stellen, deren Erhaltung aus Gründen der Schönheit der Land-
schaft wünschenswert erscheint. Der Kantonsrat hat ferner einen Spezial-
fonds « Dro selvo oastnnii » errichtet, um Aufforstungen mit diesem

Baume zu erzielen und die Veredelung der Rasse zu fördern. Dieser Fonds
wird durch einen Jahresbeitrag von je Fr. 5VVV der Kastanienextrakt-
fabriken und des Kantons, Bussennnteile und weitere gelegentliche Zu-
Wendungen gcspiesen und von der kantonalen Land- und Forstwirtschafts-
kommission verwaltet. Diese Kommission ergreist und unterstützt alle

Maßnahmen, welche der Verbreitung und Veredelung der Kastanie för-
derlich sein können. Insbesondere soll die Kultur dieses wertvollen Baumes
nach durch Vorträge und Aufklärung in der Schule gefördert werden.


	Forstliche Nachrichten

